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(57) Hauptanspruch: Optoelektronisches Halbleiterbauteil
(1) mit
– einem Gehäusegrundkörper (2),
– wenigstens einem optoelektronischen Halbleiterchip (3),
der an dem Gehäusegrundkörper (2) angebracht ist und
der dazu eingerichtet ist, eine Primärstrahlung zu emittie-
ren, wobei die Primärstrahlung einen ultravioletten Strah-
lungsanteil umfasst, und
– einem Filtermittel (4), das dazu eingerichtet ist, den ul-
travioletten Strahlungsanteil der Primärstrahlung zu absor-
bieren, wobei sich das Filtermittel (4) mindestens zum Teil
zwischen dem Halbleiterchip (3) und dem Gehäusegrund-
körper (2) oder zwischen dem Halbleiterchip (3) und einer
optischen Komponente (7) befindet,
wobei der ultraviolette Strahlungsanteil an einer optischen
Gesamtleistung der Primärstrahlung einen Anteil zwischen
einschließlich 0,1% und 4,0% ausmacht,
wobei das Filtermittel (4) ein Titanoxid und/oder ein Zink-
oxid umfasst oder hieraus besteht,
wobei der Halbleiterchip (3) in einer Ausnehmung (10) in
dem Gehäusegrundkörper (2) angebracht ist,
wobei dem Halbleiterchip (3) zugewandte laterale Begren-
zungsflächen der Ausnehmung (10) des Gehäusegrund-
körpers (2) von dem Filtermittel (4) bedeckt sind,
wobei das Filtermittel (4) reflektierend für den vom Halblei-
terchip (3) emittierten Anteil der Primärstrahlung mit Wel-
lenlängen im sichtbaren Spektralbereich wirkt, und
wobei der Gehäusegrundkörper (2) aus einem transparen-
ten oder weißen Kunststoff geformt ist, bei dem durch den

ultravioletten Strahlungsanteil Photoschäden hervorrufbar
sind.
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Beschreibung

[0001] Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbau-
teil angegeben.

[0002] Die Druckschrift US 2004/0 238 837 A1 be-
trifft eine strahlungsemittierende optische Kompo-
nente.

[0003] Eine lichtemittierende Komponente mit einem
Lumineszenzkonversionselement ist in der Druck-
schrift US 2007/0 018 102 A1 angegeben.

[0004] In der Druckschrift DE 11 2006 002 540 T5
findet sich ein reflektierendes Material und ein Reflek-
tor für eine Licht emittierende Diode.

[0005] Aus der Druckschrift DE 10 2006 050 376 A1
ist eine Leuchtdiodeneinheit bekannt.

[0006] Ein Halbleiterbauteil mit einem Leuchtdioden-
chip ist in der Druckschrift WO 2007/076 842 A2 of-
fenbart.

[0007] Eine zu lösende Aufgabe besteht darin, ein
optoelektronisches Halbleiterbauteil anzugeben, das
besonders alterungsstabil ist.

[0008] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils umfasst
dieses einen Gehäusegrundkörper. Beispielsweise
ist der Gehäusegrundkörper ein Spritzgussteil aus
einem Kunststoff, einem Harz oder einem Silikon,
der an elektrische Leiterrahmen angeformt sein kann.
Ebenso ist es möglich, dass der Gehäusegrundkör-
per eine Leiterplatte umfasst oder aus einer solchen
besteht. Die Leiterplatte kann einen Keramikträger
oder einen Metallträger aufweisen, auf und/oder in
dem elektrisch isolierende und/oder elektrisch leitfä-
hige Beschichtungen zur Bildung von Leiterbahnen
und/oder Anschlussstellen aufgebracht sein können.

[0009] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils umfasst
dieses mindestens einen optoelektronischen Halb-
leiterchip, der an dem Grundkörper angebracht ist.
Der optoelektronische Halbleiterchip ist dazu einge-
richtet, eine Primärstrahlung zu emittieren, wobei die
Primärstrahlung einen ultravioletten Strahlungsanteil,
kurz UV-Strahlungsanteil, beinhaltet. Zum Beispiel
ist der optoelektronische Halbleiterchip eine Leucht-
diode oder ein Halbleiterlaserchip. Der UV-Strah-
lungsanteil kann Wellenlängen zwischen einschließ-
lich 200 nm und 400 nm umfassen. Mit anderen
Worten kann ultraviolette Strahlung heißen, dass die
Strahlung Wellenlängen zwischen einschließlich 200
nm und 400 nm aufweist.

[0010] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils umfasst

dieses ein Filtermittel, das dazu eingerichtet ist, den
UV-Strahlungsanteil der Primärstrahlung zu absor-
bieren. Das heißt, durch das Filtermittel ist der UV-
Strahlungsanteil nach einem Durchlaufen des Filter-
mittels zu mindestens 50%, bevorzugt zu mindestens
80%, besonders bevorzugt zu mindestens 95% ab-
geschwächt.

[0011] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils befindet
sich das Filtermittel vollständig oder zum Teil zwi-
schen dem Halbleiterchip und dem Gehäusegrund-
körper. Wenigstens ein Teil des UV-Strahlungsan-
teils der vom Halbleiterchip emittierten Primärstrah-
lung ist also durch das Filtermittel daran gehindert, zu
dem Gehäusegrundkörper zu gelangen.

[0012] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils befindet
sich das Filtermittel zum Teil oder vollständig zwi-
schen dem Halbleiterchip und einer optischen Kom-
ponente. Bei der optischen Komponente kann es sich
um eine Linse und/oder um einen Reflektor handeln.
Es ist möglich, dass die optische Komponente ein Be-
standteil des Halbleiterbauteils selbst ist. Durch das
Filtermittel ist also der UV-Strahlungsanteil, der zu
der optischen Komponente gelangt, reduzierbar, im
Vergleich zu einem Halbleiterbauteil ohne ein solches
Filtermittel.

[0013] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils macht der
UV-Strahlungsanteil an einer optischen Gesamtleis-
tung der Primärstrahlung einen Anteil zwischen ein-
schließlich 0,1% und 4,0% aus. Bevorzugt liegt der
UV-Strahlungsanteil, bezogen auf die optische Ge-
samtleistung, zwischen einschließlich 0,2% und 3,
0%, insbesondere zwischen einschließlich 0,25%
und 2,5%. Der verbleibende Strahlungsanteil, der
beispielsweise nur Wellenlängen größer als 400 nm
aufweist, liegt bevorzugt im sichtbaren Spektralbe-
reich. Das heißt, der UV-Strahlungsanteil der vom
Halbleiterchip emittierten Primärstrahlung macht nur
einen geringen Anteil an der Gesamtstrahlung aus.

[0014] In mindestens einer Ausführungsform des op-
toelektronischen Halbleiterbauteils weist dieses ei-
nen Gehäusegrundkörper und wenigstens einen op-
toelektronischen Halbleiterchip auf, der an dem Ge-
häusegrundkörper angebracht ist. Im Betrieb emit-
tiert der optoelektronische Halbleiterchip eine Pri-
märstrahlung, wobei die Primärstrahlung einen UV-
Strahlungsanteil aufweist. Weiterhin umfasst das
Halbleiterbauteil ein Filtermittel, das dazu, eingerich-
tet ist, den UV-Strahlungsanteil der Primärstrahlung
zu absorbieren, wobei sich das Filtermittel mindes-
tens zum Teil zwischen dem Halbleiterchip und dem
Gehäusegrundkörper und/oder zwischen dem Halb-
leiterchip und einer optischen Komponente befindet.
Der UV-Strahlungsanteil beträgt, bezogen auf eine



DE 10 2009 025 266 B4    2015.08.20

3/10

optische Gesamtleistung der Primärstrahlung, zwi-
schen einschließlich 0,1% und 4,0%.

[0015] Durch die Einwirkung kurzwelliger Strahlung,
also insbesondere ultravioletter Strahlung mit Wel-
lenlängen kleiner gleich 400 nm, kann es zu einer
Verfärbung von einem Gehäusegrundkörper, von ei-
nem den Halbleiterchip umgebenden Vergusskörper
oder von optischen Elementen, die aus einem Kunst-
stoff geformt sind, kommen. Durch eine solche Ver-
färbung wird beispielsweise ein Reflexionsgrad ei-
nes Gehäusegrundkörpers erniedrigt und hierdurch
eine Lichtauskoppeleffizienz aus dem Halbleiterbau-
teil ebenfalls verringert. Eine derartige Verfärbung
kann verhindert oder deutlich verlangsamt werden, in
dem vermieden wird, dass ultraviolette Strahlung zu
etwa dem Gehäusegrundkörper oder dem optischen
Element gelangt. Dieses ist realisierbar durch das Fil-
termittel, das sich bevorzugt in räumlicher Nähe zu
dem Halbleiterchip befindet. Mit anderen Worten wird
der UV-Strahlungsanteil der Primärstrahlung insbe-
sondere chipnah absorbiert oder zumindest stark re-
duziert, so dass der UV-Strahlungsanteil beispiels-
weise nicht zum Gehäusegrundkörper gelangt. Da
der UV-Strahlungsanteil relativ gering ist, wird eine
Effizienz des Halbleiterbauteils durch das Filtermittel
selbst nicht signifikant verschlechtert.

[0016] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist das Fil-
termittel in mindestens einer Schicht epitaktisch an
dem Halbleiterchip abgeschieden. Das Filtermittel
kann also aus einer epitaktisch gewachsenen Schicht
bestehen. Das Filtermittel weist bevorzugt eine ande-
re Materialzusammensetzung auf als der Halbleiter-
chip. Zum Beispiel umfasst das Filtermittel dann ei-
ne oder mehrere epitaktisch auf den Halbleiterchip
aufgebrachte InGaN-Schichten, die bevorzugt eine
Absorptionskante bei zirka 400 nm aufzeigen. Das
Filtermittel kann direkt auf einem Halbleitermateri-
al des Halbleiterchips aufgewachsen sein oder auch
durch eine Zwischenschicht, beispielsweise durch ei-
ne elektrisch leitende Schicht, von dem Halbleiterma-
terial des Halbleiterchips getrennt sein.

[0017] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils weist das
Filtermittel ein Titanoxid, wie Titandioxid, und/oder
ein Zinkoxid auf oder besteht aus einem solchen. Bei-
spielsweise ist ein Titanoxid oder ein Zinkoxid in ein
Matrixmaterial des Filtermittels eingebettet.

[0018] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterchips ist das Filter-
mittel in Form einer Schicht an dem Halbleiterchip an-
gebracht. Bevorzugt steht die Schicht des Filtermit-
tels vollständig oder stellenweise in direktem Kontakt
zu dem Halbleiterchip. Zum Beispiel ist eine gesam-
te, freiliegende Außenfläche des Halbleiterchips von
dem Filtermittel bedeckt. Es kann der Halbleiterchip

vollständig von dem Filtermittel und dem Gehäuse-
grundkörper umschlossen sein.

[0019] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist das Fil-
termittel an einer dem Halbleiterchip abgewandten
Seite mit einer siliziumhaltigen Schicht versiegelt.
Zum Beispiel weist das Filtermittel dann eine raue
oder poröse, dem Halbleiterchip abgewandte Ober-
fläche auf, die beispielsweise gegenüber Oxidation
anfällig ist. Durch die siliziumhaltige, zum Beispiel mit
einem Glas, einem Silikon oder einem Epoxid-Sili-
kon-Hybridmaterial geformte oder hieraus bestehen-
de Schicht ist das Filtermittel vor Umwelteinflüssen
schützbar. Ein Material der Schicht ist insbesondere
von einem Material eines Vergusskörpers verschie-
den.

[0020] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils steht das
Filtermittel in unmittelbarem Kontakt zu dem Halblei-
terchip. Das heißt, zumindest stellenweise, ist das Fil-
termittel in direktem physischem Kontakt mit einem
Halbleitermaterial des Halbleiterchips. Das Halblei-
termaterial, zu dem das Filtermittel in direktem Kon-
takt steht, ist bevorzugt epitaktisch gewachsen.

[0021] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist das Fil-
termittel als ein Plättchen geformt. Das Plättchen ist
bevorzugt mechanisch selbsttragend, das heißt, auf
einer Längenskala einer Kantenlänge des Halbleiter-
chips verbiegt sich das Plättchen nicht oder nicht si-
gnifikant. Bevorzugt umfasst das Plättchen mindes-
tens einen Leuchtstoff. Das Plättchen kann als Ma-
trixmaterial für Filterpartikel des Filtermittels und/oder
für Leuchtstoffpartikel ein Silikon oder ein Silikon-
Epoxid aufweisen.

[0022] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterchips ist das Plätt-
chen mit den Filterpartikeln an dem Halbleiterchip an-
gebracht und steht hierbei bevorzugt in direktem Kon-
takt mit diesem. Beispielsweise bedeckt das Plätt-
chen eine dem Gehäusegrundkörper abgewandte
Oberseite des Halbleiterchips vollständig. Zwischen
dem Plättchen und dem Halbleiterchip kann sich ein
Haftvermittler befinden. Das Plättchen weist bevor-
zugt eine Dicke zwischen einschließlich 5 μm und 100
μm, insbesondere zwischen einschließlich 10 μm und
60 μm auf.

[0023] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist das Fil-
termittel einem Vergusskörper beigegeben, wobei
der Vergusskörper den Halbleiterchip teilweise oder
vollständig umgibt. Insbesondere ist der Halbleiter-
chip vollständig von dem Gehäusegrundkörper und
dem Vergusskörper eingeschlossen. Zum Beispiel
füllt der Vergusskörper eine Ausnehmung des Ge-
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häusegrundkörpers aus, in der der Halbleiterchip an-
gebracht ist. Bevorzugt ist das Filtermittel in dem
Vergusskörper homogen verteilt. Ebenso ist es auch
möglich, dass das Filtermittel in dem Vergusskörper
inhomogen verteilt ist. Der Vergusskörper kann als
optische Komponente ausgeformt sein. Ein Material
des Vergusskörpers ist beispielsweise ein Silikon, ein
Epoxid und/oder ein Kunststoff.

[0024] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils weist das
Filtermittel Nanopartikel auf oder besteht aus sol-
chen. Die Nanopartikel weisen bevorzugt einen
mittleren Durchmesser zwischen einschließlich 0,
5 nm und 100 nm auf. Beispielsweise sind die
Nanopartikel gestaltet, wie in der Druckschrift
US 2004/0007169 A1 angegeben, deren Offen-
barungsgehalt hinsichtlich der Nanopartikel durch
Rückbezug mit aufgenommen wird.

[0025] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist das Fil-
termittel auf wenigstens einer Begrenzungsfläche
des Gehäusegrundkörpers und/oder einer optischen
Komponente, die Bestandteil des Halbleiterbauteils
sein kann, aufgebracht. Das Filtermittel kann also als
eine Schicht mit einer Dicke von bevorzugt höchs-
tens 50 μm auf wenigstens einer Seite des Gehäu-
segrundkörpers und/oder wenigstens einer Seite der
optischen Komponente vorliegen.

[0026] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils steht die
optische Komponente stellenweise in direktem Kon-
takt zu dem Gehäusegrundkörper und/oder zu dem
Filtermittel. Das heißt, ein Material des Gehäuse-
grundkörpers kann in direktem Kontakt zu einem Ma-
terial der optischen Komponente stehen.

[0027] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist der Ge-
häusegrundkörper aus einem transparenten oder
weißen Kunststoff geformt. Bei dem Material des
Gehäusegrundkörpers sind durch ultraviolette Strah-
lung, also insbesondere durch Strahlung mit Wel-
lenlängen zwischen einschließlich 200 nm und 400
nm, Fotoschäden hervorrufbar. Durch die Einwir-
kung ultravioletter Strahlung kann sich der Gehäu-
segrundkörper also verfärben, beispielsweise vergil-
ben. Durch den Einsatz des Filtermittels ist eine Ver-
wendung derartiger Materialien für den Gehäuse-
grundkörper ermöglicht, wodurch Herstellungskosten
senkbar sind.

[0028] Insbesondere können durch den Einsatz des
Filtermittels hochtemperaturbeständige Materialien
für den Gehäusegrundkörper eingesetzt werden.
Hochtemperaturbeständig bedeutet hierbei bevor-
zugt, dass der Gehäusegrundkörper die bei einem
Löten auftretenden Temperaturen von zum Beispiel

mindestens 245°C über einen Zeitraum von mindes-
tens 10 s zerstörungsfrei übersteht. Solche Materiali-
en sind zum Beispiel Polyamide, insbesondere Poly-
phthalamid oder kurz PPA, oder mit Füllstoffen und/
oder Stabilisatoren versehene Polyamide, die nur ei-
ne vergleichsweise geringe Stabilität gegenüber ul-
travioletter oder blauer Strahlung aufzeigen. Auch die
kostensteigernden, eine Entstehung von Photoschä-
den hinauszögernden Füllstoffe können durch den
Einsatz des Filtermittels mindestens zum Teil entfal-
len.

[0029] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist das Fil-
termittel als eine Folie gestaltet. Eine Schichtdicke
der Folie beträgt bevorzugt zwischen einschließlich
10 μm und 100 μm, insbesondere zwischen ein-
schließlich 25 μm und 75 μm. Dass das Filtermittel
eine Folie ist, kann bedeuten, dass das Filtermittel
mechanisch flexibel gestaltet ist. Mit anderen Wor-
ten kann das Filtermittel auf einer Längenskala, die
einer Kantenlänge beispielsweise des optoelektroni-
schen Halbleiterchips entspricht, verbiegbar sein. Es
ist möglich, dass das als Folie gestaltete Filtermittel
mechanisch nicht selbsttragend ist.

[0030] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils umfasst
das Filtermittel ein Streumittel, wobei das Streu-
mittel bevorzugt für sichtbare Strahlung transparent
oder reflektierend gestaltet ist. Beispielsweise ist das
Streumittel in Partikelform gestaltet und in das Matrix-
material des Filtermittels eingebracht.

[0031] Gemäß zumindest einer Ausführungsform
des optoelektronischen Halbleiterbauteils ist das Fil-
termittel durchlässig, insbesondere klarsichtig, für
sichtbares Licht. Mit anderen Worten beeinträchtigt
das Filtermittel sichtbare Strahlung, im Gegensatz zu
ultravioletter Strahlung, nicht oder nicht signifikant.

[0032] Nachfolgend wird ein hier beschriebenes
Halbleiterbauteil unter Bezugnahme auf die Zeich-
nung anhand von Ausführungsbeispielen näher er-
läutert. Gleiche Bezugszeichen geben dabei gleiche
Elemente in den einzelnen Figuren an. Es sind dabei
jedoch keine maßstäblichen Bezüge dargestellt, viel-
mehr können einzelne Elemente zum besseren Ver-
ständnis übertrieben groß dargestellt sein.

[0033] Es zeigen:

[0034] Fig. 1 bis Fig. 6 Schematische Schnittdarstel-
lungen von Ausführungsbeispielen von hier beschrie-
benen optoelektronischen Halbleiterbauteilen, und

[0035] Fig. 7 Eine schematische Darstellung der Ab-
hängigkeit eines Reflexionsgrades von Titandioxid in
Abhängigkeit von der Wellenlänge.
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[0036] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines
optoelektronischen Halbleiterbauteils 1 dargestellt.
Ein Gehäusegrundkörper 2, der beispielsweise durch
ein reflektierendes, weißes, spritzgegossenes Kunst-
stoffmaterial gebildet ist, weist eine Ausnehmung 10
auf. In der Ausnehmung 10 ist ein optoelektronischer
Halbleiterchip 3, zum Beispiel eine Leuchtdiode, an-
gebracht. Zur Vereinfachung der Darstellung sind
elektrische Kontaktierungen oder Leiterrahmen, an
denen der Halbleiterchip 3 angebracht ist, in den Fi-
guren nicht dargestellt.

[0037] Die Ausnehmung 10 des Gehäusegrundkör-
pers 2 ist mit einem Vergusskörper 6 bevorzugt voll-
ständig ausgefüllt, so dass der Halbleiterchip 3 voll-
ständig von dem Vergusskörper 6 und dem Ge-
häusegrundkörper 2 umgeben ist. Dem Vergusskör-
per 6 ist das Filtermittel 4, das in Form von Filter-
partikeln vorliegen kann, bevorzugt homogen beige-
mischt. Das Filtermittel 4 absorbiert einen ultravio-
letten Strahlungsanteil, kurz UV-Strahlungsanteil, ei-
ner vom Halbleiterchip 3 emittierten Primärstrahlung.
Hierdurch ist verhindert, dass der UV-Strahlungsan-
teil der Primärstrahlung zu dem Gehäusegrundkörper
2 gelangt, oder zumindest ist dieser UV-Strahlungs-
anteil der Primärstrahlung, der zum Gehäusegrund-
körper 2 gelangt, erheblich reduziert. Hierdurch wird
beispielsweise ein Verfärben des Kunststoffmaterials
des Gehäusegrundkörpers 2 verhindert oder verlang-
samt. Der UV-Strahlungsanteil macht hierbei nur ei-
nen kleinen Anteil der vom Halbleiterchip 3 emittier-
ten Gesamtstrahlung aus. Insbesondere ein sichtba-
rer, vom Halbleiterchip 3 emittierter Strahlungsanteil
kann den Vergusskörper 6 mit dem Filtermittel 4 be-
vorzugt unbeeinflusst oder im Wesentlichen unbeein-
flusst durchlaufen.

[0038] Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 ist
das Filtermittel 4 als Epitaxieschicht 13 ausgeführt.
Das Filtermittel 4 kann einstückig mit dem Halbleiter-
chip 3 gebildet sein, in Fig. 2 durch eine Strich-Linie
angedeutet. Einstückig kann bedeuten, dass das Fil-
termittel 4 mit dem Halbleiterchip 3 mechanisch fest
und verbindungsmittelfrei verbunden ist. Beispiels-
weise steht das Filtermittel 4 in unmittelbarem Kon-
takt zu einem epitaktisch gewachsenen Halbleiterma-
terial des Halbleiterchips 3.

[0039] Auch gemäß Fig. 2 befindet sich der Halblei-
terchip 3 mit dem Filtermittel 4 in der Ausnehmung
10 des Gehäusegrundkörpers 2. Im Gegensatz zu
Fig. 2, bei dem laterale Begrenzungsflächen der Aus-
nehmung 10 in einer Schnittdarstellung als Geraden-
abschnitte erscheinen, sind laterale Begrenzungsflä-
chen gemäß Fig. 2 der Ausnehmung 10 gekrümmt.
Die lateralen Begrenzungsflächen der Ausnehmung
10 können als Reflektor dienen, der die vom Halblei-
terchip 3 emittierte Strahlung zielgerichtet reflektiert.

[0040] In Fig. 3 ist dargestellt, dass sich das Filter-
mittel 4 in Form einer Schicht auf dem Halbleiterchip
3 befindet. Das Filtermittel 4 weist bevorzugt Titan-
dioxid auf oder besteht aus diesem. Beispielsweise
ist das Filtermittel 4 über ein Sputtern oder über ei-
ne Gasphasenabscheidung erzeugt. Ferner ist das
Filtermittel 4 und der Halbleiterchip 3 von einer silizi-
umhaltigen Schicht 8 verkapselt. Durch die silizium-
haltige Schicht 8, beispielsweise Siliziumdioxid, Sili-
ziumnitrid, ein Silikon oder ein Glas, kann eine Foto-
reaktivität des Filtermittels 4, also insbesondere von
Titandioxid, unterdrückt werden. Durch den die Aus-
nehmung 10 überragenden Vergusskörper 6 ist ei-
ne optische Komponente, zum Beispiel in Form ei-
ner Sammellinse, gebildet. Anders als in Fig. 3 dar-
gestellt, kann die optische Komponente 7 auch Fres-
nel-linsenartig gestaltet sein.

[0041] Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4A be-
findet sich zwischen dem Gehäusegrundkörper 2 und
dem Halbleiterchip 3 ein Spiegel 11, der für die vom
Halbleiterchip 3 emittierte Primärstrahlung reflektie-
rend wirkt. Laterale Begrenzungsflächen der Ausneh-
mung 10 sind von dem Filtermittel 4, das als Schicht
auf die lateralen Begrenzungsflächen aufgebracht ist,
bedeckt. Die Schicht ist zum Beispiel aufgedruckt,
aufgedampft oder aufgesputtert. Bevorzugt wirkt hier-
bei das Filtermittel 4 reflektierend für den vom Halb-
leiterchip 3 emittierten Anteil der Primärstrahlung mit
Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich.

[0042] In Fig. 4A ist eine Bodenfläche der Ausneh-
mung 10, auf der der Halbleiterchip 3 und der Spie-
gel 11 angebracht sind, von dem Filtermittel 4 unbe-
deckt oder im Wesentlichen unbedeckt, anders als
beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4B. Der Halb-
leiterchip 3 weist gemäß Fig. 4B weiterhin einen ver-
gleichsweise großen Abstand zur Bodenfläche der
Ausnehmung 10 auf. Es befindet sich zwischen dem
Halbleiterchip 3 und der Bodenfläche der Ausneh-
mung 10 ein Zwischenträger 12, der beispielsweise
als Anschlusspodest ausgeführt ist. Durch diese Aus-
gestaltung wird besonders effizient verhindert, dass
ein UV-Strahlungsanteil der Primärstrahlung zu dem
Gehäusegrundkörper 2 gelangt.

[0043] Gemäß Fig. 5 ist der Gehäusegrundkörper
2 durch eine Leiterplatte mit nicht gezeichneten Lei-
terbahnen gebildet, auf der der Halbleiterchip 3 auf-
gebracht ist. Das Filtermittel 4 ist durch ein bevor-
zugt mechanisch selbsttragendes Plättchen 5 gebil-
det, das eine Dicke von beispielsweise zwischen 10
μm und 100 μm aufweist. Durch das Filtermittel 4 ist
verhindert, dass der UV-Strahlungsanteil der Primär-
strahlung zu dem als optische Komponente 7 gestal-
teten Vergusskörper 6 gelangt, der, zusammen mit
dem planar geformten Gehäusegrundkörper 2, den
Halbleiterchip 3 vollständig umgibt.
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[0044] Alternativ zur Ausgestaltung des Filtermittels
4 als mechanisch selbsttragendes Plättchen 5 kann
das Filtermittel 4, anders als zum Beispiel in den
Fig. 3 bis Fig. 5 angegeben, als mechanisch flexible
Folie geformt sein. Ebenso ist es möglich, dass das
Filtermittel in Form einer Silikonpaste, der insbeson-
dere ein Titanoxid oder ein Zinkoxid beigemischt ist,
auf dem Halbleiterchip oder auch auf Begrenzungs-
flächen der Ausnehmung 10 beziehungsweise des
Gehäusegrundkörpers 2 aufgebracht wird. Die Pas-
te kann anschließend insbesondere thermisch aus-
gehärtet werden.

[0045] Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 um-
gibt das Filtermittel 4, zusammen mit dem Gehäuse-
grundkörper 2, den Halbleiterchip 3 vollständig. Zwi-
schen dem Halbleiterchip 3 und dem Gehäusegrund-
körper 2 kann sich optional ein in Fig. 6 nicht gezeich-
neter Spiegel 11 befinden.

[0046] Anders als in Fig. 6 dargestellt, kann das Fil-
termittel 4 auch in einer linsenartigen Form den Halb-
leiterchip 3 umgeben. Solche Formen entstehen bei-
spielsweise durch das Aufbringen des Filtermittels 4
in einem Tropfenprozess. Beispielsweise ein Matrix-
material des Filtermittels 4 kann an ein Material des
Vergusskörpers 6 angepasst sein, so dass diese Ma-
terialien gute Haftungseigenschaften aneinander auf-
zeigen.

[0047] In Fig. 7 ist ein Verlauf einer Reflektivität R in
Abhängigkeit von einer Wellenlänge λ für Titandioxid
illustriert. Unterhalb von zirka 400 nm nimmt die Re-
flektivität des Titandioxids signifikant ab. Insbeson-
dere bei Mehrfachreflexionen, beispielsweise wenn
das Filtermittel 4 eine Vielzahl von Filterpartikeln auf-
weist, an denen die Primärstrahlung vielmals reflek-
tiert wird, kann ein UV-Strahlungsanteil mit Wellen-
längen unterhalb von 400 nm aus der Primärstrah-
lung durch ein solches Filtermittel 4 effektiv heraus-
gefiltert werden. Der nicht reflektierte UV-Strahlungs-
anteil wird durch das Titandioxid insbesondere absor-
biert.

[0048] Es ist möglich, die Filterpartikel des Filtermit-
tels gleichzeitig als Streupartikel zu verwenden. Dem
Vergusskörper und/oder dem Filtermittel kann jeweils
auch ein Leuchtstoff, beispielsweise auf Yttrium-Alu-
minium-Granat:Cer-Basis, beigegeben sein, der da-
zu eingerichtet ist, einen blauen Strahlungsanteil der
Primärstrahlung teilweise oder vollständig in eine län-
gerwellige Strahlung umzuwandelt.

[0049] Zum Beispiel zeigt der Halbleiterchip 3 eine
maximale Strahlungsemission bei einer Wellenlänge
von zirka 444 nm auf, wobei eine optische Gesamt-
leistung zirka 0,4105 W beträgt und eine Strahlungs-
leistung unterhalb von 400 nm bei höchstens 0,0064
W liegt. Dies entspricht einem Anteil der ultravioletten
Strahlung an der optischen Gesamtleistung von zirka

1,6%. Bei einer Wellenlänge von zirka 450 nm kann
die optische Gesamtleistung zirka 0,3902 W und der
UV-Anteil zirka 0,0047 W betragen, bei einer Wellen-
länge von zirka 457 nm und einer optischen Gesamt-
leistung von zirka 0,3956 W liegt die optische Leis-
tung beispielsweise im W bei zirka 0,0025 W, und bei
einer Wellenlänge von zirka 465 nm und einer opti-
schen Gesamtleistung von zirka 0,3353 W bei zirka
0,0013 W im ultravioletten Spektralbereich.

Patentansprüche

1.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) mit
– einem Gehäusegrundkörper (2),
– wenigstens einem optoelektronischen Halbleiter-
chip (3), der an dem Gehäusegrundkörper (2) ange-
bracht ist und der dazu eingerichtet ist, eine Primär-
strahlung zu emittieren, wobei die Primärstrahlung ei-
nen ultravioletten Strahlungsanteil umfasst, und
– einem Filtermittel (4), das dazu eingerichtet ist, den
ultravioletten Strahlungsanteil der Primärstrahlung zu
absorbieren, wobei sich das Filtermittel (4) mindes-
tens zum Teil zwischen dem Halbleiterchip (3) und
dem Gehäusegrundkörper (2) oder zwischen dem
Halbleiterchip (3) und einer optischen Komponente
(7) befindet,
wobei der ultraviolette Strahlungsanteil an einer op-
tischen Gesamtleistung der Primärstrahlung einen
Anteil zwischen einschließlich 0,1% und 4,0% aus-
macht,
wobei das Filtermittel (4) ein Titanoxid und/oder ein
Zinkoxid umfasst oder hieraus besteht,
wobei der Halbleiterchip (3) in einer Ausnehmung
(10) in dem Gehäusegrundkörper (2) angebracht ist,
wobei dem Halbleiterchip (3) zugewandte laterale Be-
grenzungsflächen der Ausnehmung (10) des Gehäu-
segrundkörpers (2) von dem Filtermittel (4) bedeckt
sind,
wobei das Filtermittel (4) reflektierend für den vom
Halbleiterchip (3) emittierten Anteil der Primärstrah-
lung mit Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich
wirkt, und
wobei der Gehäusegrundkörper (2) aus einem trans-
parenten oder weißen Kunststoff geformt ist, bei dem
durch den ultravioletten Strahlungsanteil Photoschä-
den hervorrufbar sind.

2.    Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach
dem vorhergehenden Anspruch, bei dem der ultra-
violette Strahlungsanteil im Spektralbereich zwischen
einschließlich 200 nm und 400 nm liegt.

3.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem nach
einem Durchlaufen des Filtermittels (4) der ultra-
violette Strahlungsanteil zu mindestens 95% abge-
schwächt ist.

4.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
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Filtermittel (4) aus einem Titanoxid oder einem Zink-
oxid besteht.

5.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
Filtermittel (4) sich vollständig zwischen dem Halblei-
terchip (3) und dem Gehäusegrundkörper (2) befin-
det.

6.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
Filtermittel (4) in unmittelbarem Kontakt zu dem Halb-
leiterchip (3) steht.

7.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem sich zwischen
einer Bodenfläche der Ausnehmung (10) und dem
Halbleiterchip (3) ein Spiegel (11) befindet, der für die
vom Halbleiterchip (3) emittierte Primärstrahlung re-
flektierend wirkt.

8.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem sich zwischen
dem Halbleiterchip (3) und der Bodenfläche der Aus-
nehmung (10) ein Zwischenträger (12) befindet, der
als Anschlusspodest ausgeführt ist.

9.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
Filtermittel (4) Nanopartikel umfasst oder aus sol-
chen besteht, wobei die Nanopartikel einen mittle-
ren Durchmesser zwischen einschließlich 0,5 nm und
100 nm aufweisen.

10.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
Filtermittel (4) zusätzlich auf der optischen Kompo-
nente (7) aufgebracht ist, wobei die optische Kom-
ponente (7) stellenweise in direktem Kontakt zu dem
Gehäusegrundkörper (2) und zu dem Filtermittel (4)
steht.

11.  Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
Filtermittel (4) als Schicht mit einer Dicke von höchs-
tens 50 μm ausgebildet ist.

12.   Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem das Filtermittel
(4) eine Folie ist.

13.   Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
Filtermittel (4) ein Streumittel (9) umfasst, wobei das
Streumittel (9) für sichtbare Strahlung reflektierend
wirkt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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